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LÄNGSSCHNITT A-B 
J.BAU LINIE 

BEZUGSHÖHE tODO = OKFFB- 

VOM NOTSCHLACHTUNGS-GEBÄUDE 

A) FESTSETZUNGEN 

(Die Nunmerierung erfolgt analog § 9 Abu. 1 Baugeset/.buch) 

1. Art und Maß der Nutzung der 
_Bauflächen und Baugebiete 

1.1 

1.2 

1.3 

Gewerbegebtet 

(gejnäß § Ö Buiuiutzuriguver'ordniu\g) 

Gemäß § ö Abu. 3 BauNVO uind innert tulb der ln Ziff. 
1.1 der Festsetzungen genannten Baugebiete bis zu 
zwei Woimungen je Baugrundstück für Aufsichts- und 

Bereitscliaftöjxirsonal scjwie für den Betriebs Inhaber 
und Betriebsleiter zulässig. 

Im GE sind folgende Arten von Betrieben nicht zugelassen: 

a) Betriebe und An lugen, die nach der Verordnung über genelinigungs- 

bedürftige Anlagen - l\. BImSchV - van 2*1.7.85 (BGBl. S. 1586) 
einer Genehmigung bedürfen. 

b) Lagerplätze als selbständige Anlagen für Schrott, Heizmaterial, 
Abfälle, Baumaterial sowie Autowruckplätze. 

Lagerplätze als unselbständige Anlagen (bis zu einer Große von 
1/3 der überbauburen Fläche) zu zugelassenen Betrieben bleiben 
davon unberührt. 

c) Einzelhandeisbetriebe mit über 700 qm VerkaufsPläcIie. (Verkaufs¬ 
fläche ist die Fläche, die dein Verkauf dient, einschl. Gänge, 

Treppen, Standflächen für EinrIchtungsgegenstände, Schaufenster 
und Freiflächen soweit sie dem Kunden zugänglich sind.) 
jälingelhandeltibel-riebo ml-b einer -j- ,yitift 

nur zulässig, wenn sie sich nach Art. Inge Läl^-^mTTmS^\iC die; 

Verwirklichung der Zi eJ^ed^iJiaumoTXlFttiiTgui r! 1 nndespl anung oder 

auf die städl^äjauT±cne~Entwlckliiiu: und'Ordnung nur unwesentlich 
■üiMtwlFgarTkömon.—(■§■ 14-Abu-.—3- BauNVO) ■ 

1. A 

1.5 

2. 

Abgrenzung von Gebieten unterschiedlicter Art der 
Nutzung 

Das zulässige Maß der Nutzung für das Gewerbegebiet 
(GE) ergibt sich gern. § 17 Ate. 1 Baunutzungsver- 

oixinung. Die GFZ wird auf 0,9 festgesetzt. 

Uberbanbare Grundstücks flächen, Bauweise 

2.1 

2.2 

2.3 

3. 

3.1 

3.2 
i 

i3-’ 

Die überbaubaren Grunds tücksfläclien werden durch 
Baugrenzen festgesetzt. 

Baugrenze gemäß § 23 Abu. 3 BauNVO 

Eine Ubersehreitung der liaugrenzen gern. § 23 Abs. ; 
und 3 BauNVO darf durch Vordticter, Rampen und Ein¬ 
gangsvorbauten max. 1,50 m betragen. 

Firstrichtung der Hauptgebäude. 
Die Firstrichtungen müssen parallel oder senkrecht 

zur Erschließungsstraße verlaufen. 

Mindestgröße und Mindestabmesaungen 

der Baugrundstücke_ 

Die Mindestgrüße der Baugrunds Lücke beträgt IOOO qin. 

Die Mindestbreite der Baugrundstücke beträgt in den 

bebaubaren Grundstückaubschnitten 25 m. 

Pie Grundstücksteiluncren dürfen nur so vr»rgenommen 
uerden. daß ein Mindestorenzabstand von 5 ?. zürn Ge¬ 
bäude (incl. 2 m-Grenzbepflanzuna laut Ziff. 25.3) 
verbleibt. 
Pie in Art. 6 und 7 BayBO aufgeführten MindesOab- 
standsflachen werden durch diese Festsetzung ausge¬ 
schlossen . 

,4._Flächen für Stellplätze und Garaqen 

4.1 

9.2.1 
-® 

9.2.2 

5.-10. entfällt 

Lagerplätze und Stellplätze für Kfz sowie Garagen 
sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücks¬ 
fläche (Baurauin) zulässig. 
Pie Nutzunastrennlinie ist sowohl nach Norden zur 
Isentalstraße hin, als auch nach Osten zurr. Omaner 
Bach die Grenze des Grünstreifens. Während in die¬ 
sem Grünstreifen iede andere Nutzung ausgeschlossen 
ist, kann der Bereich zwischen Baugrenze und Nutz¬ 
ungstrennlinie zu 100 % mit Kfz-Stei]platzen belegt 
werden. 

Pie Fläche zwischen vorderer Baugrenze und Straßen- 
begrenzunaslinie darf zu max. 50 % für Stellplätze 
herangezogen werden. Die Restfläche dieses Streifens 
ist gärtnerisch zu gestalten und zu bepflanzen. 

11. 

11.1 

11.2 

11.3 

Verkehrsflächen und Erschließung 

Staßenverkehrsfläche 

entfällt 
-® 

V / V / > , 7- 
.S / /—/. /../V. 

11.4 

11.6 

12. 

13. 

Wirtschaftsweg zur Unterhaltung des Omaner Baches. 
Dieser Wirtschaftsweg kann nur im oberen Drittel aus- 
gebaut und zur Erschließung der Baugrundstücke her¬ 
angezogen werden. Die restlichen zwei Drittel zum 
Ornauer Bach hin sind als Sandstreudecke auszubilden 

Straßenbegrenzungslinie 

Sichtdreiecke mit Angabe der Schenkellänge in Metern 
Innerhalb der Sichtdreiecke ist iede Art von Bebau¬ 
ung und Bepflanzung sowie Ablagerung von über 1,0m 
Höhe unzulässig. 
Ausgenommen hiervon sind einzeln stehende hochstäm¬ 
mige Bäume, deren Krone auf einer Höhe von 2,0 m be¬ 
ginnt. 

öffentliche Parkplätze 

13.1 

13.2 

13.3 

14. 

Führung von Versorquncrsan lag en und Leitungen 

— o— - o 8 5/8 " Gasleitung 

-*-♦— 20 kV Freileitung (zu beseitigen) 

€) Trafostation 

Flächen für Verwertung oder Beseitigung 
von Abwasser und festen Abfallstoffen 

14.1 Vollbiologische Kläranlage der Gemeinden Schwin- 
degg und Obertaufkirchen mit zur Zeit 5000 Ein¬ 
wohnergleichwerten . 

19.2 

O 
Kurz fr is t i ge Zw i sehen 1 agen ing und / oder Verwerte ing 
von Garten- bzw. sonstigen Abfällen in offenen 

Conto 1 nerlxxxen und Notschi achtungsgebüude. 

15-_öffentliche und private GriinPlücllen 

Öffentliche Grünflächen Ljzw. gl lederndes Straßenbe- 
gleitgrün. ' 
Bei Zu- und Abfahrten der BaugrundsLücke kann das 

Straßenbegleitgrün 1m erPorderliehen Ausmaß (max. 
6 m laut Ziff. 25.5) unterbrochen werden. 

16.-19. entfällt 

20._Mnßnalmen zur landsclroftspPlege 

© © 
(0 

21.-22. entfällt 

Die Bepflanzung an den Ufer-Bereichen von Goldach 
und Ornau und an den dortigen Böschungen sind in 
ihrem Bestand zu sichern, zu erlial Len und entsprech¬ 
end zu pflegen. 

Gebiete mit Vorwondiingsvertetcp 

Auf dem mit nebenstehendem Planzeichen gekennzeich¬ 
neten Gebiet ist die Verwendung von Stoffen, durch 

die die Luft erheblich verunreinigt wird, verboten. 

29. entfäl1t 

25. Bindungen für Bepflanzurigen 

'5.1 

25.2 

25.3 

25.9 

25-5 

25.6 

Die unbetauten Flächen der Baugrunds Lücke sind, so¬ 
weit sie nicht als Geh- und Fahrfl hohen oder als 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge festgelegt sind, gärt¬ 
nerisch zu gestalten. 

Es sind rnind. sovlele ßäune zu pflanzen, daß auf 

300 qm Gmindstücksfläche mindestens ein Baum Ixxlen- 
stündiger Art komnl. 

Für mindestens 20 % der gärtnerisch zu gestaltenden 
Flächen ist eine Unterpflanzung mit Ziergehölzen, 
blühenden Büschen bzw. Ixxiendeckenden Ströuchem 

vorzusehen. 

Gtaßere zusanmenhängende befestigte Fl Sehen ( = 200qrn) 

mit Ausnahme von liegen und Erschließungsstraßen in¬ 
nertalb der Baugrundstücke, sind durch Rasen- bzw. 
Grünflächen zu gliedern. 

Der Anteil der befestigten Flächen innerhalb der Bau¬ 
grundstücke darf *10 % der unbebauten Flächen nur dann 
überschreiten, wenn entsprechende Ausgleichsmaßnalmen 
(zusätzliche Eingrünung, Bepflanzung, Flächenaus¬ 
gleich, Verwendung von Materialien welche die Ver¬ 
sickerungsfähigkeit des Bodens nicht beeinträchtigen) 
vorgenannen werden. 

Entlang der bestehenden oder durch Teilung neu ent¬ 
stehenden Grundstücksgrenzen der Baugrundstücke * 
untereinander wird beiderseitig der Grenze jeweils 
ein 2,0 m breiter Streifen als "zu tepflanzende 
Fläche" festgesetzt und ist mit standortgerechten 

Bäumen und Büschen zu bepflanzen. 

Diese Grenzbepflanzung ist privatrechtlich zu sichern, 

Zur Sicherstellung der FreiTläcliengestaltung sind im 
Rnfimon der Einzel Langeneimigungen Freiflächenge- 
sLaitungsplänc gern. Art. 5 BayDO zur Genehmigung vor- 

zuipgen. 

Die Gnmdstückszufahrt und die damit verbundene Unter¬ 
brechung des Grünstreifens zwischen Straßenbegrenzung 
und Einfriedung wird auf max. 6,0 m begrenzt. 

. . Der mit nebensteilendem Planzeichen gekennzeictinete 
0 T3aumstreifen (mind. 10 m breit) ist mit standortge- 
•. •••••' • # -1. mäßen Großbäumen, Kle.inbäumen und Ströuchem zu be¬ 

pflanzen und als Dauergrünbepflanzung zu ertalten. 

25.7 

25.8 

26. 

© rr 

x-©;;x 

entfällt 

Pflanz gebot gern. § 39 BBauG für standortgenv’lße Laub- 
bäi ime. 

— Pflanzgebot gern. § 39 BBauG für standortgemäße Ge- 
; ■ hölze und Strauchgruppen. 

Dieser Pf.l anzstreifen darf nicht von Stellplätzen 

und sonstigen befestigten Flächen unterbrochen werden. 

2L4 Geltungsbereich 

Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes. 

28. Vermaßung 

T4- Vermaßung in Metern, z.B. 6 m 

29. Bauliche Gestaltung 

® 
29.1 

29.2 

29.3 

29.9 

In Verbindung mit § 9 Abs. 9 BuuGB werden gern. Art. 
91 BayDO zur baulichen Gestaltung Festsetzungen ge- 
troff en. 

Die Rohdeckenoberkante über dem Kellergeschoß darf 
max. 1,20 m (in Verbindung mit Laderampen), bei 

Büro-, Geschäfts- und Verwaltungsgebäuden i.S. des 
§ 8 BauNVO max. 0,30 m über der Straßenoberkante der 
fertigen, das Baugrundstück erschließenden Straße in 

Straßenmitte liegen. 

Kellergeschosse dürfen nicht durch Abgrabungen und 
Abböschungen des Gebäudes freigelegt werden. Aus- 
nahmsweise kann an Ixlchstens zwei Gebäudeseiten auf 

jeweils 1/2 der Wandlänge max. 2,50 m tief abge¬ 
graben werden. 

Haupt- und Nebengebäude sind als gestalterische Ein¬ 
heit nuszubilden. Dies gilt insbesondere hinsicht¬ 
lich der Dachform, der verwendeten Materialien so¬ 
wie der Farbgestaltung der Gebäude. 
Die Hauptbauköper dürfen in ihrer Größe eine Überbau¬ 
te Fläche von 1200 qm nicht überschreiten. Fine max. 

Gebäudebreite von 30 m und eine max. Gebäudelänge von 
60 m darf nicht überschritten werden. 

Kamine, Silos oder ähnlich wirkende bauliche Anlagen 
sind Ijt das Gebäude einzubeziehen. Ausnahmen könnnen 
gestattet werden, wenn ein harmonisches Einfügen in 

die Gesamtsituation durch geeignete Maßnalunen er¬ 

reicht wird. 

29.5 

29.6 

29.7 

29.8 

?9.9 

29.10 

29.11 

29.12 

29.13 

29.19 

29.15 

29.16 

29.17 

29 .18 

29.19 

29.20 

29.21 

B) 

Für die Gestaltung der Außenwände sind folgende 
Materialicn zulässig: 

Verputzte, gestrichene Mauerflüchen, Sicht 1x5ton, Na¬ 
turstein, Glas, Holz in liell- bis mi tt el braunen Farb¬ 
tönen, mattgest ri ebenes oder -lieschichtetes Met all 

und ebene Aslx?stzementplalten. 

Für die Gestaltung der Außenwände sind folgende 
Materialien n i e h t zugelassen: 

Grellfarbige oder glänzende Materialien, IJnsrhteton 
oder künstlich strukturierte Rotonoterflachen, Kunst¬ 
stoff-Folien, Gumnihäute oder äluil ich wirkende Bau¬ 
stoffe. 

Bei Geschäfts-, Büro- und Verwal tungsgeliäuden (gern. 
§ 8 Alis. 2.2 BauNVO) sind fensterlose Fassaden unzu¬ 
lässig. 

Art. 29 BayDO (Brandwände) bleibt hiervon unberührt. 

Solaranlagen (Sonnenkollektoren) sind zulässig, wenn 

sie im Einklang mit der Gestaltung des Goteudes stehen. 

Als Dnchform sind Pult-, Sattel- und Shod-D/lrhcr zu¬ 
lässig mit einer paclmeigung von mindestens 15 Grad 
bis max. 25 Grad. 

Haupt- und Nebengebäude auf einem Baugrundstück müs¬ 
sen gleiche Daclineigungen aufweisen. 

Die Dachdeckung der geneigten Dächer ist mit Prof‘j1 — 

blech und Dachplatten in ziegelrote!’ bis rotbrauner 
Parte zulässig. 

Ausnalimen siehe Ziff. 29.& der Festsetzungen. 

Die max. Wandhöhe der Gebäude in den tehauteren Grund¬ 

stücksflächen teträgt 7,50 m, gfTmessen von Strns- 
senoberkante in Straßenmitte bis zum Schnittpunkt der 

t. rauf sei. Ligen Gebäudeaußenwand mit der Dachhaut. 

Die max. Firsthöhe der Gebäude in den bebaubaren Grund- 
stücksflüchen teträgt 10,50 m gemessen von Straßen¬ 
oberkante in Straßenmitte. 

Dacheinschnitte sind unzulässig. 

Alle Gebäude sind in gedeckten Farbtönen zu halten. 

Grelle Anstriche sowie Signal-,und LeuchtParten sind 
unzulässig. 

Nebenanlagen bzw. Gemeinschaftsanlagen 

Netenanlagen wie Trafohäuschen oder ähnliche sind ln 
Form, Farbe, Material und Dachart den übrigen Ge¬ 
bäuden anzupassen. 

Abfallbehälter sind nur innerhalb der üterteuteren 
Grundstücksflächen zulässig. Sie sind entweder in die 
Gebäude zu integrieren oder durch dichte Begrünung un¬ 
auffällig in das Baugebiet einzufügen. 

Werteanlagen 

Innerhalb der Flächen zwischen Straßenbegrenzungs¬ 
linie und Einfriedung ist je Zufahrt nur eine bis zu 

1,5 qm große, max. 3 m lange Werteanlage zulässig. 

Die Oberkante der Werbeanlage darf nicht höher als 
3 n\ über der das Baugrunds tück erschließenden Staßen- 
oberkante liegen. 

Es ist nur eine Werbeanlage ie Gebäude, die mit dem 
Bauwerk fest verbunden ist. zulässig. Diese Werbean- 
laae darf nicht größer als 3,0 gm sein. Die Oberkante 
der Dachkante darf auf keinen Fall überschritten werden 

Nicht zugelassen sind Werbeanlagen an der Einfriedung 
sowie aufgeständerte Schriften, außerdem Werbeanlagen 
in Form von laufenden Schriften, sich bewegende Verb^ 
anlagen, Fahnen jeder Art (mit Masthöhen über 6,50 m) 
und beleuchtete Werbeanlagen, die in die freie Land- 
schaft wirken. 

Einfriedungen 

Einfriedungen an öffentlichen Verkehrsflachen, seit¬ 
lichen und rückwärtigen Grundstücksgrenzen sind nur 
als mit Hecken hinterpflanzte Maschendrahtzäune in 
einer Höhe bis 2,0 m zulässig. 

Türen und Tore sind aus folgendem Material und nur in 
der selben Höhe wie die Zäune zulässig: 
Pfeiler aus verputztem, gestrichenem Mauerwerk, Sicht¬ 
beton oder Stahl; 
Torkonstruktion aus Stahlrahmen mit senkrechten Stäben. 

Im. Bereich der Grundstückseinfahrten ist die Einfried¬ 
ung 5,0 m von der Straßenbegrenzungslinie zurückzu¬ 
setzen . 

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE 

,0-«— 

ZB 196 

Erschließungs¬ 
voraussetzungen 

-® 

Maßentnahme 

= ® 

Bestehende Grundstücksgrenzen 

Aufzuhebende Grundstücksgrenzen 

Flurstücknummer, z.B. 196 

Vorhandene Wohngebäude 

Vorhandene Nebengebäude 

Die Gebäude sind vor Bezugsfertigkeit an die zentrale 
Wasserversorgungsanlage und an die zentrale Abwasserbe¬ 
seitigungsanlage anzuschließen. 
Alle Gebäude sind gegen Grund- und Pberflächenwasser zu 
sichern. 
Bei der Genehmigung von Bauvorhaben ist damit zu rech¬ 
nen, daß die hochwasserdichte Anlage von baulichen An¬ 
lagen, wasserdichte Keller sowie die auftriebs- u. ab- 
schwemmsichere Lagerung von wassergefährdenden Stoffen 
verlangt wird. 

Planzeichnung zur Maßentnahme nur bedingt geeignet; 
keine Gewähr für Maßhaltigkeit. Bei Vermessung sind 
etwaige Differenzen auszugleichen. 

C) VERFAHRENSVERMERKE @ komplett 

1 . Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde mit der Be¬ 
gründung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 

vom . 3a Juni. 1989... bisQZ,Aug. 1989,. 
Rathaus Schwmdegg öffentlich ausgelegt. 

Schwindegg, den 2 2. März 1990 

( 1. Bürgermeister ) 

Die Gemeinde Schwindegg hat mit Beschluß des Ge¬ 

meinderates vom 3 l.'.PM'.. i989 den Bebauungsplan 
gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. 

Schwindegg, den 

( 1. Bürgermeister ) 

3. 

tX © 

Dem Landratsamt Mühldorf wurde der Bebauungsplan 
gemäß § 11 BauGB angezeigt. 

Mühldorf, den 
3 0. Q3. 90 

'00 

4 . 

Rambold 
Landrat 

Die Durchführung des Anzeigeverfahrens wurde am 

ortsüblich durch Anschlag an der 
Amtstafel bekanntgemacht. Der Bebauungsplan ist 
damit nach § 12 Satz 4 BauGB rechtsverbindlich. 

Der Bebauungsplan mit Begründung kann ab 
eingesehen werden. 

m 

>■ A/V 

Schwindegg, den 

(1. Bürgermeister) 

2 2. März 1 

GEMEINDE SCHWINDEGG 

LAMDKREIS MÜHLDORF a. INN 
* 

1, ÄNDERUNG DES BEBAUNGSPLANES 
GEWERBEGEBIET MORD I 

M 1000 

Der Bebauungsplan umfaßt die innerhalb des gekennzeichneten Geltungsbereiches 
liegenden Flurstücke und Teilflächen von Flurstücken. 

Die Gemeinde Schwindegg erläßt aufgrund des ^ 10 in Verbindung mit den 
§ 1, 2, 3, 8 und 9 des Baugesetzbuches (BauGB>) , der Art. 91 Abs. 3, Art. 5, 
6, 9 und 10 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und des Art. 23 der Gemeinde¬ 
ordnung für den Freistaat Bayern (GO) diesen Bebauungsplan als Satzung. 

Fertigunasdaten: 

Vorentwurf am 24.10.1986; Entwurf 
Geändert 

am -27.01.1987 
am 09.02.1988 
am 13.06.1989 
am 31. 10 1989 

AUSSCHNITT AUS DEM FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER GEMEINDE SCHWINDEGG M 1 : 5000 
VOM 26.02.82 , MIT 2. ÄNDERUNG VOM 22.09.1988 
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